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99084 Erfurt 
 
 
 

W a h l o r d n u n g 
 
der Delegiertenversammlung des Landesfrauenrates Th üringen e.V. 
                                                                                                                                                       
 

 
1. Auf der Grundlage der beschlossenen Satzung des Landesfrauenrates Thüringen 

e.V. haben alle Teilnehmerinnen der Delegiertenversammlung (außer Gäste) das 
Wahlrecht. 

 
2. Sie wählen den Vorstand in geheimer Wahl. Der Vorstand besteht aus sieben 

Mitgliedern. 
 

3. Die Wahlversammlung wählt per Akklamation eine Wahlkommission aus ihrer Mitte, 
deren Aufgabe es ist, die Stimmen einzusammeln, auszuzählen und das 
Abstimmungsergebnis bekannt zu geben. 

 
4. Die 1. Vorsitzende, die 2. Vorsitzende und Schatzmeisterin werden in getrennten 

Wahlgängen gewählt. 
 

5. Sind für ein Amt, eine Funktion mehrere Kandidatinnen aufgestellt, so ist diejenige 
gewählt, die die Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat. 
Erhält keine der Kandidatinnen die Mehrheit der gültigen Stimmen, so finden 
höchstens zwei weitere Wahlgänge statt. 

 
6. Die vier Beisitzerinnen werden in einem Gesamtwahlgang gewählt. Für jede 

Kandidatin gelten die Wahlmodalitäten von Ziffer 5. 
 

7. Bei einem Gesamtwahlgang können nur so viele Stimmen abgegeben werden, wie 
Kandidatinnen zu wählen sind. Jeder Kandidatin kann höchstens eine Stimme 
gegeben werden (kumulieren ist ausgeschlossen). 

 
8. Auf dem Stimmzettel müssen die Namen aller Kandidatinnen des Wahlganges 

stehen. Die Auswahl erfolgt durch Streichung. 
Ein Stimmzettel ist nur gültig, wenn mindestens die Hälfte der Zahl der zu 
Wählenden aus der Vorschlagsliste gewählt ist. 

 
9. Über die Gültigkeit der Wahlordnung wird jeweils vor Beginn einer Wahl 

abgestimmt. 
 
 
 
 
Erfurt, den 10. Oktober 2011 


